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über die Einforderung der Bundesbeiträge an
die Berufsbildung beim Bundesamt für Forschung
und Entwicklung

eröffnet am 9. November 2010

Gemäss Schweizerischem Berufsbildungsgesetz (SR 412.10) vom 13. Dezember 2002
ist die Kostenbeteiligung des Bundes an den öffentlichenAufwendungen für die
Berufsbildung wie folgt geregelt:

Artikel 52.1: Der Bund beteiligt sich im Rahmen der bewilligten Kredite ange-
messen an den Kosten der Berufsbildung nach diesem Gesetz.

Artikel 59.2:Als Richtgrösse für die Kostenbeteiligung des Bundes gilt ein Viertel
derAufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung nach diesem Gesetz.

Gemäss diesen gesetzlichen Vorgaben beträgt der Bundesbeitrag an die Berufs-
bildung der Kantone 25 Prozent. Heute beträgt die Beteiligung jedoch lediglich
18 Prozent. Der Bund begründet die geringe Kostenbeteiligung damit, dass das
Bundesparlament jeweils die benötigten Kredite nicht spreche. Die kantonalen
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) und die schweizerische Berufs-
bildungsämterkonferenz (SBBK) haben in dieser Angelegenheit bereits erfolglos
beim Bund interveniert.

Die notwendigen Kredite werden jeweils für vier Jahre mit der sogenannten
BFI-Botschaft des Bundes bewilligt.

Wir ersuchen den Regierungsrat, gestützt auf das Schweizerische Berufsbildungs-
gesetz, beim BFE vorstellig zu werden und die ausstehenden Beiträge einzuverlangen
und darauf einzuwirken, dass in der folgenden BFI-Botschaft die Kantonsbeiträge
erhöht werden.
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